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Der Kreisausschuss 

 

Information zur Amerikanischen Faulbrut 

im Landkreis Gießen (Stand: 28. Februar 2024) 

 

Wie ist die aktuelle Faulbrut-Situation? 

Nach dem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) in und um Lich im Juli 2023 sind gut 90 Völker 

im September 2023 saniert worden.  

Der Ausbruch gilt allerdings noch nicht als beendet. Zuvor sind weitere Probennahmen erforderlich, die 

im weiteren Verlauf des Infoschreibens erklärt werden.  

Bis zur Aufhebung des Sperrbezirks gelten weiterhin alle Einschränkungen zum Schutz vor einer 

Ausbreitung der AFB.  

Die Einschränkungen enden nicht von allein und sind bis zur Aufhebung des Sperrbezirks weiter 

zu beachten. 

In jedem Fall wird gesondert über die Aufhebung informiert.  

Welches Gebiet ist betroffen? 

Betroffen ist weiterhin das im vergangenen Jahr festgelegte Gebiet in der Gemarkung der 

Kernstadt Lich und der Stadtteile Arnsburg und Birklar. Eine Karte findet sich unter 

folgendem Link: t1p.de/d0poh.  

Wann wird der Sperrbezirk aufgehoben?  

Das Veterinäramt möchte den Sperrbezirk zum Schutz vor einer Ausbreitung der AFB nur so lange 

bestehen lassen, wie unbedingt erforderlich – gerade, weil im Frühjahr viele Imkereien Völker abgeben 

oder Ableger an andere Stände bringen möchten. 

Bevor der Sperrbezirk aufgehoben werden kann, ist aber eine erneute Entnahme von Futterkranzproben 

an den im vorigen Jahr befallenen Ständen erforderlich, um festzustellen, dass die Völker nach der 

Sanierung frei vom Faulbrut-Erreger sind. Die Proben werden amtlich im Landesbetrieb Hessisches 

Landeslabor untersucht.  

Das Veterinäramt hat die nötigen Schritte mit dem Bieneninstitut in Kirchhain und den 

Bienensachverständigen der Imkervereine abgestimmt. Diese werden an den betroffenen Ständen in 

Kürze Futterkranzproben entnehmen, sobald die Wetterverhältnisse es zulassen. Die 

Bienensachverständigen nehmen dafür Kontakt mit den betreffenden Imker:innen auf.  

Bei negativen Befunden wird das Veterinäramt den Sperrbezirk aufheben und darüber gesondert 

informieren.  

Sollten nochmals oder zu einem späteren Zeitpunkt an anderen Bienenständen in der Umgebung 

Faulbrut-Erreger nachgewiesen werden, wird das Veterinäramt die Situation neu bewerten und darüber 

informieren. 

Welche Regelungen gelten im Sperrbezirk? 

Innerhalb des Sperrbezirks gelten weiterhin alle Regeln, die ein Verschleppen von nicht entdeckter AFB 

verhindern sollen. Dazu gehören im Wesentlichen:  

• Es dürfen keine Bienenvölker aus dem Sperrbezirk herausgebracht werden. 

• Es dürfen keine Bienenvölker in den Sperrbezirk hineingebracht werden. Bienenvölker dürfen 

innerhalb des Sperrbezirks nicht verstellt werden. Beides ist nur mit Ausnahmegenehmigung des 
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Veterinäramtes möglich, wenn kein Risiko für eine Verschleppung der AFB besteht. Bitte nehmen 

Sie so dafür früh wie möglich – am besten mehrere Tage vor dem gewünschten Umstellen der 

Völker – Kontakt mit dem Veterinäramt auf. Auch tote Bienenvölker dürfen nicht aus den 

Bienenständen entfernt werden. Wer innerhalb des Sperrbezirks tote Völker feststellt, nimmt 

bitte mit dem Veterinäramt Kontakt auf. In Abstimmungen mit Bienensachverständigen wird 

dann im Einzelfall geklärt, ob eine „Totenschau“ dieser Völker nötig ist. 

Eine Übersicht über alle aktuellen Regelungen sowie die Allgemeinverfügung gibt es 

online unter https://www.lkgi.de/aktuelle-tierkrankheiten/ 

Was gilt für Arbeiten mit Wachs? 

Wenn Sie innerhalb des Sperrbezirks Wachs Ihrer Bienenvölker einschmelzen bzw. zum Aufkauf oder zur 

Umarbeitung weitergeben wollen, beachten Sie bitte die geltenden Einschränkungen. Faulbrutsporen 

halten Temperaturen über 100 Grad aus. Sie sterben erst bei einer Wachsbehandlung im Autoklav bei 

noch höheren Temperaturen ab. Wachs und Wabenteile dürfen darum nur mit der Kennzeichnung 

„Seuchenwachs“ an geeignete Fachbetriebe abgegeben werden. Informieren Sie sich vorher, ob der 

Betrieb Seuchenwachs verarbeiten darf. Bitte dokumentieren Sie, wann und an welchen Betrieb Sie Wachs 

abgegeben haben. Auf Nachfrage sind diese Dokumentationen vorzulegen. 

Was ist rund um den Honig zu beachten? 

Honig von Bienen aus dem Sperrbezirk kann ohne Bedenken abgefüllt und zum Verzehr durch Menschen 

abgegeben werden. Für Menschen ist Faulbrut ungefährlich. Auf keinen Fall darf Honig zum Füttern von 

Bienen abgegeben werden! Verfüttern Sie niemals Honig anderer Imkereien oder Honig aus dem 

Lebensmittelhandel. Import-Honig aus dem Supermarkt kann Faulbrutsporen enthalten. 

Grundsätzlich, überall und unabhängig von dem Sperrbezirk gilt zum Schutz vor AFB und anderen 

Bienenerkrankungen:  

• Leere Bienenbehausungen dürfen niemals offenstehen und für Bienen zugänglich sein. Waben 

und Futtervorräte müssen immer für Bienen unzugänglich und verschlossen gelagert werden. 

• Für eine Abgabe bzw. den Verkauf von Bienenvölkern in andere Landkreise ist immer ein 

gültiges Gesundheitszeugnis als Nachweis für das zuständige Veterinäramt am Zielort 

erforderlich! Dafür ist rechtzeitig vor der Abgabe das Veterinäramt zu kontaktieren. 

• Aber auch innerhalb des Landkreises empfiehlt das Veterinäramt eine Abgabe nur mit gültigem 

Gesundheitszeugnis. Für die Ausstellung eines Gesundheitszeugnisses untersuchen 

Bienensachverständige den Zustand der Völker. In der Regel werden Futterkranzproben 

entnommen, um per Laboruntersuchung zu prüfen, ob AFB-Erreger vorhanden sind. Das 

Gesundheitszeugnis dient der Sicherheit aller – Käufer, Verkäufer und umliegende Imker!  

 

Für Fragen 

ist das Veterinäramt des Landkreises Gießen zu erreichen: 

E-Mail:  poststelle.avv@lkgi.de 

Telefon: 0641 9390-6200  

Eine Übersicht über alle aktuellen Regelungen zur AFB gibt es online unter: 

https://www.lkgi.de/aktuelle-tierkrankheiten/ 
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